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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.08.1995

Norm

StGB §4

StGB §32

Rechtssatz

Die Strafzumessungsschuld ist von der Strafbegründungsschuld streng zu trennen. Im Rahmen der

Strafzumessungsschuld ist auch das verschuldete Tatunrecht als verschuldeter Erfolgsunwert der Tat sowie das

Gewicht der verschuldeten Rechtsgutbeeinträchtigung zu berücksichtigen.
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